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bundeskanzleramt.gv.at 

BKA - V (Verfassungsdienst) 

verfassungsdienst@bka.gv.at 

Dr. Lorenz Kern 

Sachbearbeiter 

LORENZ.KERN@BKA.GV.AT 

+43 1 53 115-203944 

Ballhausplatz 2, 1010 Wien 

E-Mail-Antworten sind bitte  

unter Anführung der Geschäftszahl an  

verfassungsdienst@bka.gv.at zu richten. 
 

An das  

Amt der Vorarlberger Landesregierung 

Per E-Mail: land@vorarlberg.at 

Geschäftszahl: 2023-0.536.916 Ihr Zeichen: PrsG-410-1/LG-926 

Entwurf eines Vorarlberger Landesgesetzes, mit dem das Spitalgesetz 

geändert wird;  

Begutachtung; Stellungnahme 

Zum mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf nimmt das Bundeskanzleramt-

Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

Zu Z 5 (Art. I 7. Abschnitt): 

Mehrere Gedankenstriche innerhalb des § 103b erscheinen überflüssig, weil auf sie 

entweder ein Umbruch oder ein Satzzeichen folgt; sie könnten daher entfallen. 

Auf ein Schreibversehen im Entwurfstext des § 103b, das sich in der Textgegenüberstellung 

nicht findet, wird hingewiesen („ärztlichen Anfordnungen“). 

Zu Z 8 bis 11 (Art. I § 106 Abs. 1 lit. a und b sowie Abs. 2 lit. b und c): 

Der Entwurf sieht die Ergänzung des Kreises von Verwaltungsübertretungen um 
konsenslose oder konsenswidrige Handlungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines 
stationären Hospizes in der Form eines Pflegeheims vor. Hinsichtlich der 
Verwaltungsstrafverfahren auf Grund des Spitalgesetzes ist eine Mitwirkung von Organen 
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des Wachkörpers Bundespolizei vorgesehen (§ 107). Das Bundeskanzleramt-
Verfassungsdienst erlaubt sich, an sein Rundschreiben betreffend die Mitwirkung der 
Bundesregierung an der Landesgesetzgebung vom 17. August 2012, BKA-601.920/0005-
V/2/2012, zu erinnern. Demzufolge bedarf die Erweiterung des Umfangs der 
Mitwirkungspflichten eines Bundesorgans, zu dessen Mitwirkung bereits die Zustimmung 
der Bundesregierung eingeholt wurde, wiederum der Zustimmung der Bundesregierung 
gemäß Art. 97 Abs. 2 B-VG (vgl. Anlage Punkt 3. letzter Spiegelstrich des zit. 
Rundschreibens). 

Wien, am 26. Juli 2023 

Für die Bundesministerin für EU und Verfassung: 

Dr. Gerhard Kunnert 

Elektronisch gefertigt 
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